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Gegenwartige Vergangenheıit

Zur Lösung der Jesuiten- un Klosterfrage in der Schweiz

Im Maı nächsten Jahres wırd die Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
undert Jahre alt Aut dieses Jubiläum hın hätte S1e nach dem Wounsch zahlreicher
Parlamentarier einer Totalreviısion unterzogen werden sollen War sınd Vorarbeiten
1mM Gang un: ın diesen Wochen erscheint der Schlußbericht der „Arbeitsgruppe für die
Vorbereitung eıner Totalrevision der Bundesverfassung“?2, Er wird der Regierung und
dem Parlament einıgen Autschlufß geben, ob das Projekt sinnvollerweise weıterverfolgt
werden ann oder nıcht. ber das Zustandekommen der Revısıon bleibt noch auf
Jahre hinaus fraglich.

Inzwiıschen erfolgten un erfolgen mehr oder wenıger 1mM Einklang mMI1t der
raschen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Einzelrevisionen des Grund-
. ıne für die schweizerische Verfassungsgeschichte wichtige und zudem eine
der längsten anstehenden Revısıonen kam Maı 1973 zustande: die Beseit:-
SUNZ des Jesuıten- un des Klosterartikels. Der Zürcher Staatsrechtslehrer Prof Werner
Käg]ı, der 1m Auftrag der Regierung des Bundesrats eın umtassendes Gutachten

dieser rage erstellt hat, meınte, diese Revısıon se1 „wohl die schönste Festgabe Zzu

hundertjährigen Jubiläum der Bundesverfassung“3. Endlich konnte ıne unüberwind-
ıch scheinende Schranke, bei der weIit mehr Sing als die beiden Artikel, un
die nıcht zuletzt SCh ihres emotionalen Eigengewichts nıcht über den Weg der Total-
fevision beseitigen WAaflTt, durchbrochen werden.

Die Auseinandersetzung 1mM Jahrhundert

Miıt dem Einmarsch der tranzösıschen Iruppen 1m Frühjahr 1798 gehörte die „Eid-
yenossenschaft der ı88 alten Orte“ der Vergangenheit Fünfzig Jahre spater tand

Vgl arl Obrecht, Peter Dürrenmatt, Ludwig VON Moos, Motionen ZUT Totalrevision der Bundes-
verfassung, ntwort des Bundesrates ern

Die „Arbeitsgruppe ftür die Vorbereitung einer Totalrevision der Bundesverfassung“ veröftentlichte
bisher Bände „Antworten auf die Fragen der Arbeitsgruppe“ mıt den Revısıonsvorschlägen der Kan-
LtOnNe D: der Parteien CL der Universitäten und der Kırchen, sSOWI1e verschiedener Verbände
un UOrganısatıon (IV) 1m Gesamtumfang VO 2200 Seıiten ern

Werner Kägı, Gutachten ZU Jesuıten- und Klosterartikel der Bundesverfassung 282 S) Bern
Zu beziehen: Eıdg Drucksachen- Uun!' Materialzentrale, Bern.
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das Land 1n der Bundesverfassung VO  $ 1848 1ne 7zukunftweisende politische Basıs. Die
spannungsreıiche und stürmische Zwischenzeit, die sıch 1847 1n einem kurzen Bürger-
krieg entlud, 1St unlöslich miıt der Agıtatıon Klöster und Jesuiten verbunden.

Dabei standen, W1e€e bei der Volksabstimmung dieses Jahres, die Klöster schon 1m
Jahrhundert nıcht 1m Zentrum der Auseinandersetzung. Ihr Schicksal Wr eın

kompromißreiches Auf un und entschied sıch nıcht WI1e das Los der Jesuiten iın
einem dramatischen Höhepunkt. War verfügte das revolutionäre Direktorium der
»”  ınen und ungeteilten Helvetischen Republik“ die Aufhebung aller Klöster. In der
Praxıs kam ındes nıcht weıt, und die VO Napoleon der Schweiz 1803 N-
ene Mediationsverfassung erlaubte [012428 die teilweise Wiederherstellung aufgehobener
Klöster. Später garantıerte der restauratıve Bundesvertrag VO  ; 1815, mit dem die
politischen Verhältnisse der Schweiz nach dem Wiener Kongrefß geordnet wurden, AaU$S-

drücklıch den Fortbestand der Klöster Bereıts 1n der Regenerationszeıit kam aber
wieder Siäkularisationen. ıne InNAassıve un den weıteren Gang der gesamtschweize-
rischen Politik mıtbestimmende Verletzung des Bundesvertrags erfolgte 1841 1mM 50
nannten Aargauer Klostersturm, dem VOTrerst alle Konvente des Kantons, dann auf
eidgenössische Intervention hin 1Ur die Männer-Klöster um Opfer fiıelen Es handelte
sıch einen polıtischen Schachzug des Radikalismus, der MI1t einer konfessionellen
rage die erstarkte protestantisch-konservative Front in der übrigen Schweiz aufzurollen
versuchte. Die Verfassung VO  . 1848 enthielt dann weder 1ne CGarantıe noch ein Verbot
der Klöster: ıhr Schicksal Jag 1N den Händen der Kantone. Auft der eınen Seite hoben
radikale Regierungen iıne N Reihe ZUuU Teıil sechr alter Gründungen auf. Umge-
kehrt erlaubten konservatıv regierte Kantone Neugründungen, darunter die bedeuten-
den Schwestern-Institute AA ©4  a Menzıngen, Ingenbohl und Baldegg. Be1 der VO Kultur-
kampf stark beeinflufßten Verfassungsrevision VO  w} 1874 drängten die Radikalen ein
etztes Mal auf ein generelles eidgenössisches Klosterverbot. Das Resultat Wr

Artikel der Verfassung VO  e 1874, eın Kompromi(ßß, der recht inkonsequent das
Bestehende duldete, Neugründungen aber verunmöglichte

Das Los der Jesuiten hingegen Wr CNS die Errichtung des Bundesstaats VO  w 18548
und damıt der heutigen schweizerischen Staatsstruktur geknüpft. Dıie Jesuitenfrage Wr

das entscheidende gens der revolutionären Neuschöpfung.
Nachdem die Jesuiten bereits seit 18505 1m Wallis auf Inıtiatıve des Revolutionärs

und Anhängers der Helvetik Anton de Augustin1! die Basıs für die kommende
deutsche Ordensproviınz gelegt hatten, übernahmen S1e nach der Wiederherstellung der
Gesellschaft Jesu 1814 durch 1USs VIL ihre alten Kollegien VO  w} Brig, Sıtten und TYEe1l-
burg. 1836 kam als Privatschule das Gymnasıum VO  w} Schwyz dazu. Die Berufung

Bundesvertrag, Art. A „Der Fortbestand der Klöster un: Capitel, und die Sicherheit ihres Eıgen-
LUMmMS, weit CS VO'  w} den Kantonsregierungen abhängt, sınd gewährleistet; ıhr Vermögen ist gleich
anderem Privatgut, den Steuern un Abgaben unterworten.“

Art. 57 autete: 1e Errichtung un dıe Wiederherstellung aufgehobener Klöster der
relıg1öser Orden 1St unzulässıg.“
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durch den Freiburger Staat erlangte europäische Bedeutung. Dieses Kolleg brachte
„die ozroße Renaissance des einst totgeglaubten Ordens, seine ‚9 weithin sıcht-
bare staatliıche Rehabilitierung Die Schweiz, VOTLT allem Freiburg wurde
U1nl ersten Zentrum des Ordens nördlich der Alpen  « 6 In dieser eıt yab VeOeI-

schiedener Reibereien keine eigentlıche Jesuitenfrage, auch nıcht, als in Freiburg und
1M Wallıs Zze1twelse ıberale Regierungen die acht gelangten. Allerdings wuchs
1n diesen Jahren 1ın der Schweiz W1e 1mM übrigen Europa die Gegnerschaft VO  } seıten
des politischen und kirchlichen Liberalismus. Sie hielt sich aber 1mM üblichen Maß un
Rahmen un: blieb mehr oder wenıger auftf die Publizistik beschränkt.

Die Sıtuation begann siıch andern, als 1ın Luzern Projekte für ine Berufung der
Jesuiten handelte sıch auch hier iıne Rückberufung auftauchten. Die Stadt
Luzern WAar 1mM Jahrhundert eın Zentrum der Aufklärung und des Josefinismus
und erwarb sıch 1n den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts den Ruf einer „Hoch-
burg des politischen und kirchlichen Liberalismus“. FEıne Rückberufung der Jesuirten

diesen Ort schien unmöglich se1n, und schon entsprechende Pläne ließen die
Radikalen, die 1mM SAaNZCN Land mühsam die Durchsetzung ıhrer Revisionspläne
rangenN, authorchen. Ihre eıgene Politik WAar aber dieser Entwicklung nıcht unbe-
teiligt. Dıie zunehmende Radikalität und Kıiırchenteindlichkeit ihres Luzerner Regimes
1n den dreißiger Jahren weckte VOrTr allem 1mM Landvolk Gegenkräfte. In einer eıgen-
artıgen „Politik aus dem Glauben“ Zzur Abwehr der Revolutionäre verbreitete sıch die
Überzeugung, da{fß INnan als „siıcherste Stütze un zuverlässigste Schutzmauer“ die
„katholische Avantgarde, die Jesuiten“ wieder holen mMusse. Realpolitisch möglıch
wurde das, als 1m Frühjahr 1841 1 Gefolge des Aargauer Klostersturms das radıkale
Regiment gesturzt wurde Unter Hınweis auf die schlimmen politischen Folgen
Jesuiten ın eiınem ehemals radikalen eidgenössıschen Vorort, mußÖte die Radikalen aufs
schwerste provozıeren konnte die konservative und ıberale Intelligenz der Haupt-
stadt die Berufung bis 1n den Herbst 1844 aufschieben. In Kenntnis der Lage verhielt
sıch auch der Orden ausgesprochen Passıv und versuchte die Berufung autf bessere Zeıten

verschieben.
Den etzten Akt des Dramas eitete die Niederlage der Radikalen 1im Wallis e1n.

Um die Bundesrevısıon verwirklichen, brauchte die radıikale Parteı in eiıner ehr-
zahl der Kantone die Regierungsgewalt. Der Verlust des Wallıis warf S1e eın weıteres
Mal zurück. Obwohl die Verantwortung für die Niederlage 1n keiner eise bei den
Jesuiten gesucht werden konnte, stellte die radikale Führung un Presse der deutschen
Schweiz die Sache als „ Jesuitentat“ un: „fürchterliche Jesuitenexplosion“ hin Der
deutsche Flüchtling Ludwig Snell, Direktor des zürcherischen Lehrerseminars, erhob
die Forderung: „Der Jesuitenorden kann nıcht länger 1n der Schweiz gyeduldet werden.“

Ferdinand Strobel Süß Die Jesuiten und dıe Schweiz 1mM 19 Jahrhundert (Olten 316
Jereminas Gotthelt schrieb damals: ;  e aargauısche Klostergewalttat PTrEeSSTEC den katholischen

Ländern einen Notschrei AUS, die damaligen Luzerner Regenten flogen wIıe Spreu VO ıhren Stühlen“
(Neuer Berner Kalender ZU' Jahre
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Auf diese Weıse wurde die Jesuitenfrage systematisch Zu zentralen Politikum der
Eidgenossenschaft gemacht. Der Katholik Augustın Keller, der führende Kopf der
Aargauer Radikalen, stellte 1n einer dreistündigen Hetzrede auf der Tagsatzung 8  8 VO

. August 1844 den Antrag aut Ausweisung der Jesuiten. Mıt großer Mehrheit
beschlossen aber die Abgesandten der Kantone, auf den Antrag nıcht einzutreten.
Luzern AaANtWOrtete Keller auf seine Weıse  Ö  n In 7WwWe] onaten WAar die Jesuitenberufung
perfekt, nachdem der Ordensgeneral autf vielseitigen ruck (u Intervention des
apstes nachgeben mußte. Dıie Berufung verletzte weder Bundes- noch Kantonsrecht.
In diesem Augenblick drückte S1e aber den Radikalen die politische Wafte 1n die Hand,
MILt der s1e innerhalb dreier Jahre die Mehrheitsverhältnisse 1n der Schweiz ihren
Gunsten verlagern vermochten. Am September 1847 erliefß die Tagsatzung den
Ausweisungsbefehl die Jesuiten. Am November 1847 erfolgte der Beschluß,
die VO  w} den katholischen Kantonen 1845 geschlossene „Schutzvereinigung“ (Sonder-
bund) militärisch autzulösen. Der rasch CITUNSCNC militärische Sıeg an die
250 Jesuiten ZUur Flucht un: machte die Bahn für die Bundesrevision frei. Die vVvon den
Sıegern entwickelte un! 1n der Verfassung VO:  o 1848 nıedergelegte Staatskonzeption
War ohne Zweıtel ein Meisterwerk, (0)88 hätte S1e nıcht 1in iıhren Grundzügen bıs heute
Geltung bewahrt un der Schweiz die Entwicklung der etzten 125 Jahre ermöglıicht.
Da{iß das Jesuitenverbot direkt 1in der Vertfassung verankert wurde bestätigt auf eiInN-
drückliche Weiıse den NSCH Konnex VO  - Bundesrevision un Jesuitenfrage.

Rückblickend 1St festzuhalten: Dıie Gesellschafl Jesu, die bei iıhrer Wiıederherstellung
die Chance für einen den gewandelten Verhältnissen Rechnung tragenden Neubeginn
verpaßßt hatte, Wr un galt VOT allem als Exponent des restauratıven, antımodernisti-
schen un! antiliberalen Kurses der katholischen Kiırche und insbesondere des damaligen
Papsttums. Als solche wurde S1Ee 1n der Schweiz VO  w} beiden Seiten als Schachfigur e1N-
ZESETZEL. Sıe WAar nıcht die aktıv Handelnde, sondern die Passıv Geschobene. Staats-
gefährliche Tätigkeit konnte ihr nıemand echt anlasten. Deshalb Wrlr das Jesuiten-
verbot VO  3 1848 ungerechtfertigt, politisch aum notwendig, aber verständlich.

Die Radikalen hatten MIt ihren Vorstellungen über den Bundesstaat und MI1t
iıhrem Kampf für dıe individuellen Freiheits- un: Menschenrechte die Zukunft für sıch
Etwas anderes War ıhr Vorgehen. Daß s1e ıhr polıtisches Ziel 1LUFr mMi1it den Mitteln
antıjesuitischer, antikatholischer un: antikirchlicher Hetze erreichen konnten, hätte

gefährlichen Folgen für den Fortbestand des Staats führen können. Dasselbe gilt
nochmals für die Totalrevision VO  - 1874 Wiıiederum mußten diesmal mittels des
Kulturkampfs die konfessionellen Frontstellungen VO  e’ 1848 aufgebaut werden,
die notwendigen Mehrheiten bei olk und Kantonen erreichen. Die damals mıt

Eidgenössische Tagsatzung: Oberstes rgan des Staatenbundes; die Vertreter der antone stimm-
ten aufgrund verbindlicher Instruktionen ihrer Regierungen. Aufßenpolitische Entscheide konnten NUur

miıt 3/4 Mehrheit der Stimmen gefällt werden.
Q  ü Artikel 58 autete: „Der Orden der Jesuiten un! die ıhm aftıliierten Gesellschaften dürten 1n keinem

Teile der Schweiz Autnahme finden.“
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weıteren antikatholischen Maßnahmen verfügte Verschärfung des Jesuitenartikels
diente allein diesem Ziel Jesuitische Tätigkeit yab 1n den Jahren 1 { 1n der
Schweiz praktisch keine.

Der lange Weg Zur Revısıon

Im Verlauf VO  - hundert Jahren haben sıch Theorie und Praxıs des Jesuiten- und des
Klosterartikels erheblich gewandelt: Von konsequenter Interpretation über sehr tole-

Handhabung bıs mehr oder wenıger klarer Nıichtanwendung. Verfolgt 1114l

die Phasen dieser Entwicklung, zeigt sich ıne auffallende Parallelität mM1t den
Etappen der ınneren Konsolidierung des 18548 geschaftenen Staats un der fortschrei-
tenden Integrierung des unterlegenen konservativ-katholischen Volksteils. Entsche1i-
dende Wegstrecken die beiden Weltkriege, 1n denen sıch die Katholiken als
ebenso loyale Staatsbürger erwıesen Ww1e die Protestanten. Für die Regierung wurde

nach 1945 ımmer schwiıer1ger, Ausnahmerecht, das rechrtlich w1e politisch hinfallig
und ZULr manıtesten Diskriminierung der katholischen Bevölkerung geworden WAafr,

konsequent anzuwenden. Zudem führte die restriktive Handhabung der kaum
anders als grotesk nennenden Sıtuation, da{fß die „staatsgefährlichen“ Jesuiten WTr

nıcht 1n „Kırche und Schule“, ohl aber ın der Politik tätıg seın durtten. S0 geriet
die Regierung in ıne eigentliche Rechtsnot, die S1€e mi1t der largen Anwendung der
Artikel ZuLt W 1€e möglich meılistern versuchte. Dıie eigentliche Lösung konnte aber
Ur ıne VO  - olk und Stiänden (Kantone) gutgeheißene Verfassungsrevision bringen.

Um nıcht eın falsches Bild zeichnen, MUu ZESAST werden, da{fß zumindest der
Jesuitenartikel bıs 7uletzt den Betroftenen Einschränkungen auferlegte. Den Jesuiten
WAarTt die UÜbernahme VO  $ Pfarreien un das Führen eigener Schulen verwehrt. Vor-

lesungen, eLtwa der Zürcher Universıität, lieben untersagt 1
Erste Anläufe ZUur Beseitigung der das Rechtsempfinden verletzenden Artikel erfolg-

ten in der Zwischenkriegszeıt. Als 1919 1m Parlament aufgrund der Kriegserfahrungen
verschiedene Revisionsbegehren angemeldet wurden, verlangte die katholisch-konser-
vatıve Fraktion auch die Beseitigung der konfessionellen Ausnahmeartikel. Sıe fand
Unterstützung beim Sprecher der Radıkalen, der ehemaligen Siegerpartel, und der
Bundesrat Wr bereıit, das Begehren ZUT: Prüfung entgegenzunehmen. Weiıter gyeschah
aber nıchts. 1935 verwarf das olk ine Inıtiatıve, die ıne Totalrevisıon und damıt
auch die Elıminierung der Artikel 51 und forderte.

10 Die ß Fassung des Jesuitenverbots, Jjetzt Art. 51 autete: „Der Orden der Jesuiten un!
die ıhm aftiılinerten Gesellschaften dürten 1n keinem Teıle der Schweiz Autnahme finden, un: ecs 1St
ihren Gliedern ede Wirksamkeit 1n Kirche un!: Schule untersagt. Diıeses Verbot ann durch Bundes-
beschluß auch aut andere geistliche Orden ausgedehnt werden, deren Wirksamkeit staatsgefährlich 1St
der den Frieden der Kontessionen stört.“

11 Zur Theorie und Praxıs des Jesuıten- un: Klosterverbots vgl Kägı, Gutachten 100—-104 un!
242744
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Der entscheidende Schritt erfolgte 1954 durch iıne Motıon des damaligen Stände-
Tats Ludwig “O:  S Moos. Dıie SO „Motıion VO  w Moos“ wurde 1955 VO  w} der Stände-
kammer ohne Opposıtion 1n der weniıger bıindenden orm elines Postulats überwiesen,
wobej der Bundesrat sıch verpflichtete, sobald w1ie möglıch Bericht und Antrag
stellen. Unmittelbarer Anla{fi für den Vorstoß War ıne Debatte 1m Zürcher Kantons-
Tat über unerlaubte Tätigkeiten der Jesuiten SCWCSCHI, die VO  5 Rat un Presse 1n einer
Tonlage geführt wurde, die nıcht ohne Reaktion VO  } seıten der Katholiken leiben
konnte.

Dazu kam eın wesentlicher Impuls V breitangelegten Geschichtswerk des Jesuiten
Ferdinand Strobel: „Die Jesuiten un die Schweiz 1 Jahrhundert“?2, Strobel VeOI-

mochte aufgrund reichen Quellenmaterials, besonders Aaus den Archiven des Ordens,
die tatsächliche Rolle der Jesuiten erstmals 1Ns rechte Licht rücken. Nach Jahren
annn INan Sasch, da{ß ıhm gelungen 1St, die öftentliche Diskussion aut 1ine NECUEC Basıs

stellen un 1n maßgebenden Kreısen die Revısıon endgültig spruchreif machen.
Der Justizminister jener Jahre, Markus Feldmann, wollte die Aufgabe celber 1n die

and nehmen. Überlastung un: vorzeıtiger Tod vereitelten die Verwirklichung. Sein
Nachfolger, Friedrich T. Wahlen, beauftragte 1959 Urz nach seinem AÄAmtltsantriıtt
Prof. Kägı mi1t einer umtfassenden Expertise. Als spater Ludwig VO  ' Moos Justiz-
miniıster wurde, betreute Wahlen die Revısıon weıter, vermeıden, daß ein
Katholik un: zudem noch der Antragsteller sıch MmMIiıt der eigenen Sache befassen mMusse.
Nach dem Ausscheiden VO  =) Bundesrat Wahlen aus der Regierung führte ab 1966
Prof Hans Peter Tschud: als Innenminister die Revısıon MI1t dem ıhm eiıgenen Realisa-
tionsvermögen 1Ns Ziel

Dıie lange Zeıtspanne Jahre erklärt sıch ZAUR zyröfßten Teıil daraus, da{ß
Prof Kägı mehr eIit als ursprünglich ANSCHOMUIM:! für die Erarbeitung se1nes (Sut=
achtens benötigte. Die Fülle des Materials, berufliche Verpflichtungen uUun: ein DC-
chwächter Gesundheitszustand verunmöglichten eın schnelleres Vorankommen. 1969
Wr die Arbeit weIıt gediehen, dafß der Bundesrat nach Einsicht 1n das NZ: Unter-
suchungsmaterı1a] den HET Teil der Expertise mM1t den Juristischen Schlufsfolgerungen
veröftentlichen konnte. Kägı WAar AB klaren Resultat gekommen, da{ß die beiden
Artikel rechtsstaatlich 1n keiner Weıse mehr verantworten selen.

Das „Gutachten ZU Jesuıiten- UN Klosterartikel der Bundesverfassung“ bleibt über
den #/6) Maı 1973 hinaus bedeutsam. Der wichtigste, Teil stellt ıcht 1Ur die Ent-
stehung, das Wesen und die Geschichte der Gesellschaft Jesu 1n der Welt un: 1n der
Schweiz dar, sondern sıch MIt der langen Liste der immer wieder un überall
erhobenen Vorwürtfe den Jesuitenorden auseinander. och nıe iın der vier-
hundertjährigen Geschichte der Gesellschaft Jesu hat siıch eın anerkannter Gelehrter
protestantischer Konfession unvoreingenommen und gründlich damıt befafßt. Bisher
gyab un\zählige Parteischriften beider Seıten, kritische Einzelabhandlungen, aber 1ne

1150 S Olten 1954.
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Gesamtuntersuchung fehlte. Das Werk wird über die Schweiz hinaus überall da,
Jesuiten wirken und nach ihrer Identität gefragt wiırd, Beachtung finden

Dıie Verzögerung 1n den Vorbereitungsarbeiten hatte aber auch Vorteile: Der schwei-
zerısche Beıtrıtt ZU Europarat 1963 rachte die Diskussion die Ratifızierung der
europäischen Menschenrechtskonvention 1in Gang, und die Einführung des Frauen-
stimmrechts 1971 zeıgte, dafß auch hohe Hürden VO  3 Vorurteilen und Emotionen
nehmen sind. Am wichtigsten WarTtr aber, da{ß in dieser Zeıtspanne das F Vatikanische
Konzıil stattfand, das die katholische Kirche un ıhre Orden 1ın ıne NECUEC Posıition
Gesellschaft un Staat brachte.

Von Ende 1969 bis anfangs 1971 wurde die S1903° „Vernehmlassung“ durchgeführt,
eın vorparlamentarisches Verfahren, bei dem Kantone (bzw. deren Regierungen),
Parteıen, Verbände, Kirchen und weıtere Organısationen ihren vorläufigen Standpunkt
un entsprechende Vorschläge unterbreiten konnten. Als Grundlage diente der LE Teil
des Gutachtens Kägı Von einer einz1ıgen Ausnahme abgesehen S1e betraf den „Bund
aktiver Protestanten“13 befürworteten alle Stellungnahmen die Aufhebung der
beiden Artikel. Unterschiedliche Auffassungen ergaben sıch L1LUFL in Detailfragen, deren
wichtigste gleich ZUur Sprache kommen werden.

Als ıne Art „Weihnachtsgeschenk die gzrößte Minderheit des Landes“14 verab-
schiedete die Regierung N Dezember 1971 die „Botschafl des Bundesrates die
Bundesversammlung über die Aufhebung des Jesuıten- und des Klosterartikels der
Bundesverfassung“. Sıe beantragte die ersatzlose Streichung der beiden Artikel, weil
S1e dem Gebot der Gerechtigkeit, den Grundnormen der Bundesverfassung, der politi-
schen Zweckmäßigkeit und dem Erfordernis der Anwendbarkeit oder der Praktikabili-
tat widersprechen.

Dıie beiden gleichberechtigten Kammern des eidgenössischen Parla@ents behandelten
die Vorlage 1n der Sommer- und Herbstsession 1972 Die Debatten drehten sich 1mM
Grund kaum das Für und Wider, als vielmehr den Umfang UN die Form des
Revısionspakets. Im Ständerat, der die Vorlage der Regierung eindrücklich mMi1t
Stimmen yuthiefß 1 gab VOTLr allem die Form, die SOgCNANNTE „Einheit der Materz:e“ 16

reden: Soll das olk 7A88 Jesuiten- und Z Klosterartikel gder bloc

13 Der „Schweıizerische Bund aktıiver Protestanten“ MmI1t Z 1n ern esteht seIt 968 un NENNT

sıch selber eıne „Vereinigung VO' bibelgläubigen Bürgern AaUuUS$S protestantischen Kirchen, Freikirchen un
Gemeinschaften, die Jesus Chriıst als Erlöser Uun!: Haupt seiner weltweıten Gemeinde bekennen“

14 Nach der etzten Volkszählung VO  } 1970 wohnen 1n der Schweiz 3 096 634 Katholiken nd
991 694 Protestanten. Berücksichtigt 111}  — 1LUX die stimmberechtigten Einwohner, überwiegt die Zahl

der Protestanten: 854 TD Protestanten, 231 988 Katholiken.‘
15 In den Ständerat entsenden 1le Kantone Je Abgeordnete, zusamfnen also Ständeräte. Der

Natıionalrat, der 1n den einzelnen Kantonen nach dem Proporzverfahren gewählt wird, zählt 200 Miıt-
oylieder.

Art. K Abs bestimmt, da{fß mıt eiınem einzıgen Initiativbegehren ıcht verschiedene Ma-
terıen ZUuUr Revısıon der ZUT: Autnahme 1n die Bundesverfassung vorgeschlagen werden dürten. Analog
MmMu: dıe Einheit der aterıe gegeben se1n, WECINN dıe Verfassungsrevisıion VO Bundesrat un Parlament

wırd.
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Stellung nehmen können? Der Kat; W1e UuUuVvVo die Regierung un nach ıhm der Natıo-
nalrat, kam ZUur Überzeugung, da{fß juristisch beide Wege vertretbar sejen un: faßte
dann den politischen Entscheid, dem olk die Revısıon 1n einer einzıgen rage
unterbreiten. Man wollte vermeıden, dafß sıch die Stimmbürger mıiıt einer halben
Lösung (Beseitigung des kaum umstrıttenen Klosterartikels) 7zufrieden geben würden.
Im Abstimmungskampf verurteilten die Revısıonsgegner diesen Entscheid denn auch
als „Manipulation der Volksmeinung“.

Im Nationalrat versuchten Abgeordnete Aaus verschiedenen Parteijen die Revısıon
auf weıtere Artikel des Staatskirchenrechts auszuweıten. Den eiınen Zing darum, den
aNzCNH „konfessionellen Schutt des Jahrhunderts“ mutig mi1ıt eınem einzıgen Urnen-

SlaNS A4US der Verfassung beseitigen un! gleichzeit1ig die Reviısıon nıcht einse1lt1g
autf „katholische Desiderata“ beschränken. Die andern suchten 1n vorhandenen
Artikeln die Glaubens- un: Gewissensfreiheit und die entsprechenden staatlichen
Kompetenzen besser fassen, der ngst gew1sser Bevölkerungskreise begegnen

können, M1t der Elıminierung der beiden Artikel werde dem Konfessionalismus
Tuür un 'Tor geöftnet. Jle diese Vorstöße wurden, WE p auch knapp, abgelehnt,
weıl IMa  } ZU einen die Religionsfreiheit 1n den bestehenden Normen für genügend
gesichert hielt un: 7AUR andern die Revısıon ıcht MI1t aterıe belasten wollte
Zum Zeitpunkt der Parlamentsdebatten WAarTrt die jahrelange Diskussion eınen
Toleyanzartıkel als Ersatz tür den Jesu1iten- un den Klosterartikel bereits negatıv
entschieden. Toleranz 1St ın erster Linıe ıne Sache der Gesinnung, un W davon
rechtlich relevant und faßbar 1St, findet sıch bereits 1n der Verfassung verankert. Pro-

grammatiısche Artikel un! Prinzipienerklärungen kennt die Schweizerische Verfassung
ıcht In der Gesamtabstimmung sprach sıch der KRat miıt 121 Stimmen bei etwa2

Enthaltungen für die Revision AausSs. Dıie Enthaltungen bej der Schlußabstimmung
siınd mMiıt einıger Gewißheit darauf zurückzuführen, da{ß die Zusatzanträge VOL dem
Plenum keine Gnade fanden Zu Begınn der Debatte Wr eın Nichteintretensantrag
MIt 155 Stimmen unterlegen. Dieser Antrag, der „einem verbeulten hundertjährigen
Clairon einıge Signale ZzZu Angriftf auf ‚schwarze Windmühlen‘ entlocken“17 suchte,
Wr aber eın deutlicher Hınweıs, daß 1m olk mMi1t weıt mehr Wiıiderstand rechnen
se1in würde.

Dıie Volksabstimmung un ıhre Lehren

Der Urnengang wurde auf den A28) Maı anNngZESETZT. Gut 450 Jahre UVO WAar Ignatıus
VO  w Loyola einem Maı 1n Pamplona verwundet worden. In welcher Richtung
diese launige Koinziıdenz interpretieren Wal, wußte nıemand. Gewißheit bestand
DNur darüber, da{fß die Vorlage anderslautender Ergebnisse Zzweıler Meınungs-

St. Galler Tagblatt, 19 September 1972
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umfragen Aaus den Jahren 1970 un 19797 bei den Protestanten keine Chance hatte,
und damıt alles VO  - der Haltung der Katholiken abhing.

Der eigentliche Abstimmungskampf dauerte 21/> Monate. Für schweizerische Ver-
hältnisse, 1n denen der Bürger bis acht Mal 1m Jahr die Urne gerufen wiırd,
gestaltete sıch sehr lebhaft, ZU Teil heftig Von einer wirklichen Belastungsprobe
für die Exıistenz des Landes, die wiederholt warnend prophezeit worden War, konnte
aber nıcht die ede se1in.

Gleich Beginn der ampagne signalısierte ıne 10. März 1n ern MmMIt eLIw2

3000 Leuten 1n Szene Demonstratıiıon die Art der Argumente und die Weiıse
des Vorgehens der Gegner. An sıch stand ine Rechtsfrage Z Debatte. Weil dazu 1n
ıhrem Sınn nıchts apgch WAar, behaupteten die Gegner, s1€e eftizten sıch mi1ıt den
„politischen“ Aspekten der rage auseinander. De facto verlegten S1€e die Dıis-
kussıon erfolgreich, wWw1e sıch herausstellen sollte autf die Fbene des Konfessionalıs-
MUS, Was 1m Jahrhundert ANUur-“ Miıttel ZU Zweck Wal, wurde jetzt systematısch
in den Mittelpunkt gerückt. SO kam vielfach emotionalen und unsachlichen An-
oriffen nıcht 1Ur Jesulten, sondern die katholische Kırche überhaupt. Die
Sündenbockmystik, die mıiıt den Jesuiten betrieben wurde, zielte -}  MN alles, W d4s

eiınem der katholischen Kırche nıcht paßte Papst, Nuntıius, konfessionelle Schulen,
Ultramontanısmus (Fall Pfürtner), Rekatholisierung, politischer Katholizismus. Grobe
Mifßverständnisse VO  } demagogisch gezielten Unwahrheiten unterscheiden wurde
unmöglıch. Auft ıne Formel gebracht, autete die taktische Leitidee der Gegner, die iıhr
SAaNZES Propagandamaterial psychologisch geschickt mMi1t einer geographischen Karte
der Schweiz versahen, eLtwa2 SO: Dem senkrechten Schweizer das Komplott des Papstes
aufzeigen. Da S1e mit diesem Vorgehen die Katholiken geschlossen sıch autf-
brachten, Wr ihnen oftenbar zuwen1g bewußt.

Das „AkRtionskomitee für die Wahrung des konfessionellen Friedens durch die Staats-
schutzartikel“18 SeEetIzZie sıch aus relativ wenigen, außer W el Nationalräten bis anhıin der
Oftentlichkeit unbekannten Personen Als Organısatıon hatte sıch ihnen ein-
Z1g der „Bund aktıver Protestanten“ angeschlossen. Finanziell mindestens ebensogut
dotiert w1e€e die Befürworter, konnten S1€e auf ine Vielzahl VO  w} Helfern AaUusS Sekten und
Freikirchen zählen, alles Leute, die gewohnt sind, iNtens1v freiwilligen Eınsatz
eisten. Neben dem 1in weıten Kreıisen noch vorhandenen Mißtrauen 7zayıschen den Kon-
fessionen verstanden s1e auch die komplexe Lage die ine Million Ausländer 1n der
Schweiz katholische Italiener und Spanıer ihren Gunsten auszunutzen, ındem
S1E auch hıer den psychologischen Mechanismus des Vorurteils 1n Gang rachten.

Di1e „Leistung“ der Revısıonsgegner u mehr, wenn INa die Phalanx
der Befürworter betrachtet. Dıiıe „offizielle Schweiz“, alle Parteıen mıt Ausnahme
der außersten Rechten (die Republikaner Schwarzenbachs, die Nationale Aktion und

In der Westschweiz nanntfie sich das Aktionskomitee: „Comite ”’action POUTI 1a sauvegarde de la
soOuveraınete nationale e POUr |I’autonomie spirıtuelle du cıtoyen.“
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die Evangelısche Volkspartei), die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 1' die (S6:
werkschaften und nıcht 7zuletzt die an Presse, eingeschlossen die kırchlichen Organe
beider Konfessionen.

Für das Zustandekommen der Revisıon Wr mitentscheidend, wWenn letztlich nıcht
Salr ausschlaggebend, der selbstlose, mi1t viel persönlichen Verunglimpfungen bezahlte
Eıinsatz protestantischer Persönlichkeiten 1mM befürwortenden Komıitee „Aktion für Ge-
rechtigkeit UunN Glaubensfreiheit“ : Nationalrat DPeter Dürrenmatt, alt Oberstkorps-
kommandant Ernst, alt Bundesrat Wahlen, Pfr Dr Werner Schatz uch Prof Kägı
scheute sıch nıcht, sein Prestige immer und immer wieder 1ın die Waagschale werten.
FEın posıtiver Appell VO  3 über 700 evangelischen Pftarrern wurde da un dort MI1t
Kirchenaustritten beantwortet.

Mıt 790 799 645 959 Stimmen und mMi1t 161/2 51/5 Standesstimmen wurde
die Aufhebung des Jesu1ten- und des Klosterartikels gutgeheißen. Die Stimmbeteiligung
betrug 507 0/9 Be1 einem Überschufß VO 147 000 Ja-Stimmen ergab siıch eın Verhältnis
VO  3 55 0/9 Ja- 0/9 Neılin-Stimmen. Das Ständemehr bei den eNOTMeEN Größen-
unterschieden 7zwischen den Kantonen eın starkes föderalistisches Element spielt
immer wieder ıne Rolle, 7uletzt noch März, als der Bildungsartikel WAar

nıcht Volksmehr, ohl aber Ständemehr scheiterte. Auffällig war diesmal, da{ß
siıch den 51/> ablehnenden Ständen die dreı größten Kantone befanden: Bern
und Waadt MI1t sehr yrofßem Nein-Überschufdfßs, Zürich mi1t knapp verwertender ehr-
eıit

Dıie Stimmbeteiligung Wr MmMI1t fast 40 0/9 1n Anbetracht der vielen Urnengänge 1ın
der Schweiz Zut ıne höhere Beteiligung hätte, w1e das Ergebnis des Kantons Schaft-
hausen zeıgt, bei eiıner Anteilnahme VO  e 0/9 das Resultat die gleiche Physiogno-
M1€e autweist w1e 1ın den andern Kantonen, nıcht viel geändert.

Das Ergebnis 1St knapp, aber blar Wıe bei den emotiona|l Ühnlich gelagerten Fragen
das Frauenstimmrecht und die Gastarbeiterpolitik wuifßte Man, da{fß sıch die eiIn-

hellige „oifizielle Meıinung“ nıcht mit der Volksmeinung deckte Das olk beurteilt
ıhm gestellte Fragen oft AaUS$S Zanz anderen Blickwinkeln un geht S1e auch mit anderen
Motivationen Wo aber die „schweigende Mehrheit“ in dieser Frage, die weıt 1n die
Vergangenheıit zurückgriff un 1n erster Lıinıe das Verhältnis der Kontessionen Z.U-

einander betraf, stand, wufte 1114  } nıcht. utsN gesehen hat sıch die direkte Demo-
bratie bewährt. Keıine Volksmehrheit ELFEHNDNE sıch leicht und ohne Selbstüberwindung
VO  S} Vorstellungen, die iın Famiılıie, Kırche, Schule und Parte1 während Generationen
mitgeschleppt wurden. Es Wr eın Sıeg über sıch selber, mi1t dem vıiel Mifstrauen und

19 Der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kırchen gehören Diıe retormierten Landeskirchen der
Schweiz, dıe römiısch-katholische Kirche, die alt-katholische Kirche, dıe evangelısch-methodistische Kirche,
dıe Gemeinschaft der Baptısten und die Heılsarmee.

Für das Zustandekommen eıiner Verfassungsänderung 1St ıcht NUTr die Volksmehrheit, sondern
auch eıne Mehrheıt on zustımmenden Ständen (Kantone un! Halbkantone) notwendiıg. Die Standes-
stimme ergıibt sıch aus der Volksmehrheit 1mM betreftenden Kanton.
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ebenso viele Vorurteile überwunden werden konnten. Die Aussöhnung blieb aber
vollendet. Be1 vielen rückwärts gewandten Leuten noch zuviel VO  e} der (
schichte 1n die Gegenwart hinein. Mühsam CITUNSCNEC Toleranz ISt aber immer noch
besser als ein blofß auf dem Papıer stehender Toleranzartikel. Das Ergebnis dient dem
kontessionellen Frieden, weıl ıne hundertjährige Diskriminierung des katholischen Be-
völkerungsteils beseitigt werden konnte.

Be1 SCHAUCK Prütung der Zahlen zeigt sıch, da{fß der Graben zwıschen Befürwortern
un Gegnern nıcht zwıschen deutscher und welscher Schweiz Ww1e eLtw2 beim Frauen-
stımmrecht, und auch nıcht 7zwıschen Stadt un Land Ww1e oft 1ın wiırtschaftlichen Fragen
verlief, sondern zwischen den Konfessionen. Für die Stimmabgabe gaben nıcht rechts-
staatlıche oder allgemein staatspolitische, sondern fast ausschlie{fßlich konfessionspoli-
tische Überlegungen den Ausschlag. Dıie Parteizugehörigkeit TIrat praktisch 1n den
Hıntergrund. Im Kanton mMiıt dem gyrößten Prozentanteil Katholiken der schweize-
rischen Wohnbevölkerung (Obwalden 96 9/9) lag der Prozentanteil Ja-Stimmen bej
97 0/9 Im Kanton miıt dem niıedrigsten Anteil Katholiken ern 16,5 0/9) gyab 0/9
Ja-Stimmen. Zwischen diesen Extremwerten liegen die übrigen Kantone entsprechend
ihrer kontessionellen Struktur, kleinere Abweichungen AaUuS$SCHOMMECN. Im Miıttel ergıbt
sıch für die NZ Schweiz, daß bei einem Katholikenanteil VO  w} 43 0/9 der schweize-
rischen Wohnbevölkerung 0/9 Ja-Stimmen erreicht wurden. Miıt andern Worten:
Generell haben etwWd 90 0/9 der Katholiken UuUnN 0/9 der protestantischen Schweizer
ür dıe Revısıon gestiımmt. iıne ZEW1SSE Varijable liegt einZ1g darın, dafß miıt vermehr-
ter Mischung der Kontessionen die Bereitschaft ZU: Entgegenkommen bei den Prote-
tTanten wächst.

Bezieht INa  =) abschließend das Ergebnis auf die beiden Konfessionen, die Okumene
und den Staat, ergeben sich 1ne Reihe VO  $ Folgerungen:

Das Mmassıve Ja der Katholiken demonstrierte schlagartig, dafß die seit dem Konzil
auch 1m Schweizer Katholizismus eingetretene Frontenbildung die Solidarität 1n dieser
Frage wiıiederholter gegenteiliger Behauptungen nıcht schwächen Ver-
mochte. Viıelleicht Wr sıch mancher Konservatıve arüber 1m klaren, daß erst die se1It
dem IL Vatikanischen Konzıil eingetretene Evolution und die bekannt ökumenische
Haltung der Schweizer Jesuiten die Zustimmung vieler Protestanten ermöglichte. uch
das Ja der der radikalen Parte1 angehörenden Katholiken hat das geschlossene Ergebnis
ermöglıcht. Die Haltung der Katholiken kam einer Demonstration ZUgUNSteEN ihrer
vollen Rehabilitierung 1mM Bundesstaat gleich un:! bedeutete gleichzeitig ein eindrück-
liches Bekenntnis Klöstern und Jesuiten. Sie mußten aber auch teststellen, daß S1e
vorläufig 1n der Okumene 1LLUTL VO'  w einer Mınderheıit der Protestanten begleitet werden.

Das Neın der Protestanten darf nıcht falsch interpretiert werden. Gewiß xibt einen
rückwärtsgewandten, harten Protestantismus, der seine Identität nach W1€e VOT 1m Antı-
katholizismus finden sucht. ber das Mißtrauen un die Skepsis vieler gegenüber
der katholischen Kırche, WOSCSCH mMi1t Argumenten nıcht anzukommen Wal, hat selne
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Ursache nıcht 11LUL 1mM eigenen ager Dıie Stoßkraft des hierarchisch organısıerten Katho-
lizısmus wirkt offensichtlich immer noch beängstigend. Die Nuntıiatur hat iıhr mage
gegenüber dem Jahrhundert ıcht verbessern können un wirkt ihrer fak-
tisch geringen Bedeutung wıe eın Tuch Den Fall Pfürtner, Fragen Misch-
ehen un konfessionelle Schulen sähe 98058  - bald DOSILELV geregelt. Innerkirch-
lıch 1St die Tatsache nıcht umgehen, da{ß NUrLr eın Fünftel der Gläubigen den über-
einstimmenden Empfehlungen der Kirchensynode, der Großzahl der Pfarrer un: der
eigenen Kırchenpresse folgen vermochte.

Dıiıe Abstimmung Wr eın 'Test tfür die Okumene. Dıeser hat gyezeigt, daß der Graben,
den 450 Jahre Kirchenspaltung aufgerissen haben, höchstens oberflächlich zugeschüttet,
aber noch lange nıcht aufgefüllt 1St Anderenfalls ware den Gegnern nıcht leicht
gelungen, be1 vielen mit großem Erfolg Mißtrauen, Jängst totgeglaubte Re-
exe un: Vorurteile appellieren. Der konfessionelle Friede 1St. noch brüchig und
weıtere Abstimmungen MmMi1t konfessionspolitischem Inhalt könnten tatsächlich einer
Belastungsprobe für das Land werden Z Für die Mehrheit der Gläubigen beider Kır-
chen bedeutet Okumene och sechr unbeteilıgtes Nebeneinander, 3363  w} sich VO  a

Mensch Mensch ZWAaTr Qut versteht, aber das Verhältnis den anderen als Kirche
noch weıthiın gestOrt bleibt. Die Abstimmung hat klar gemacht, wieviel Arbeit 1n der
Okumene noch eisten ISt, bıs s1e für alle eiınem engagıierten Miteinander wiırd.

Wıe aum eın anderer Staat der Welt gründet die Schweiz 1mM polıtischen Willen
ihrer Bürger. Weder der geographische Raum, noch die Sprache, die Kultur oder die
Konfession halten ıh INM! In einem solchen Staat sind echt un: Toleranz
lebensentscheidende Grundvoraussetzungen. Dıie Abstimmung demonstrierte, da{fß sich
dıe Schweizer nıcht eintach darauf verlassen können, dafß iıhnen diese Existenzbasıis eın
ur allemal gesichert ISt. Es wurden Gräben sichtbar, die 13808  - mıiıtten 1n eıner beispiellosen
Wohlstandsperiode ıcht mehr wahrhaben wollte Hıer ergeben sich für alle dauernde
Aufgaben, zumal die noch ungelöste Jurafrage un die „Überfremdung“ nNEeUE Heraus-

forderungen bereit halten. Das Staatskirchenrecht der Bundesverfassung, das Sanz AUS

dem Jahrhundert STAMMLUT, wird ob MI1t oder ohne Totalrevision 1L1UT

sichtig weiterentwickelt werden können. Die Ausgangsbasıs datfür I1STt aber nach dem
Maı besser als UVOTT.

21 Noch 1M Monat Junı wurde eıne Verfassungsinitiatiıve, dıe eine totale Trennung VO Kirche und
Staat tordert, angekündıgt. Das Sekretarıiat des Initiatiıykomitees betreut wıederum Frıtz Dutler, der
schon die Kampagne dıe Revisıon der Ausnahmeartikel eıtete.
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